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2.4 Dokurnentation in den 1. E!nsatzhundeftschaft S''H.

DerDokumentationstruppder1.Einsatzhundertschaftt)bestehtauSdemDoku-
Truppführer, einem Videografen, ggf. einem Fotografen und dem Fahrer. Daneben wird das

polizeiliche Handeln von den Wassenrierfer-Besatzungen

sowie d er Sonderwagen-Besatzung dokumentied.
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2.5 Aufqaben der einzelnen Einsatzbeamten im Doku:Trupp

Der Doku-Truppführer

d sicherl den Videografen!

d trägt den Lichtmastl

d verschaft sich einen Überblick uber die Gesamtlage!

d erstellt ggf" eine situative Gefahrenprognose!

(Gefahrenprog nose des Polizeiführers beachten ! )

d hält ggf. Kontakt zum Polizeiführer, Einheitsführer oder anderen Polizeikräften!

I fühft das Ersatzgerät mitl

d schneidet mit dem Videografen nach dem Einsatz die Gesamtdokumentation!
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Dei Jtdeeg_rei

d stellt das Gerät vor dem Einsatz zusammen und überprÜft seine Kamera auf Funktions-

tüchtigkeitl

d gleicht die eingestellte Uhrzeit und das Datum der Kamera mit den anderen Doku- und

Besi-TruPPS vor dem Einsatz abl

d erstellt das Videomateriall

d dokumentied das Einsatzgeschehen auch sprachlich auf Band!

d erstellt ggf. eine situative Gefahrenprognose!

(Gefahren prog nose des Polizeiführers beachten I )

d hat für eine selbständige Fortbildung an den verschiedenen Kameras zu sorgenl

Der Fahrer

d fähfi den Einsatzwagen und hält Fahrzeugwache!

d führt bei Bedarf dem Doku-Trupp Material nach (Akkus, Filme etc')!

t-

d gewährteistet die ständige verfugbarkeit, falls der Doku-Trupp seinen Einsatzraum plötz-

lich wechseln muss!

d springt als Ersatzvideograf bei Ausfall (z' B' wegen

eingeteilten Videografen ein!

@
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Krankheit oder ei.ner Verletzung) des
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2.6 Weitere Dokumentationsaufgaben im Aufkl äru nqszuq

d Aufnahmen vor und nach Durchsuchungen

d Begleiten von Sonderkommissionen (Hafenstraßenbrand HL*SOKO 1/96)

d Erstellen von Lehrmaterial (TZ-Transportkorb, Einsatz von PfefFerspray)

d Abklärung von Gebäuden und Objekten für spätere Einsätze (SEK, MEK, AZ)

d Erstellen von Observations-, Einsatz- und Erfahrungsberichten

d Katastrophenfälle (Hochwasser, Verkehrsunfälle)

d Großveranstaltungen (Staatsbesuche, Openair sowie Spodveranstaltungen)l
l
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3 BeweissicherunE

3.1 Definition

Gemäß PDV 100 AnlaEe 20 ist die Beweissicherunq das:

3.2 Zweck

Bei der Beweissicherung sollen demnach Tatsachen, Ereignisse und Entwicklungen umfas-

send sowie rekonstruierbar festgehalten werden, uffi

rlgen,d Straftaten und Ordnungswidrigleiten verfo

s Schadensursachenaufklären,

d sie dgrch angewandte Beweissicherungsverfahren nachvollziehen

zu können (PDV 1OO 4ift.3.4.1).

Die Beweissicherung resultiert aus der Strafuerfolgungspflicht gem. § 163 SIPO und ist un-

abhängig von der Lage und der Aufbauorganisation. Zur Beweissicherung haben alle Kräfte,

auch ohne Auftrag, beizutragen (PDV 1A0 Zitf .3.4.2). ,
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1 3.3 Arten und Formen
.,,-

Bei der Beweissicherung gelten Fersona[beweis und Sachhewels gem. PDV 1OO ZifL 3.4.3

'f , als gleichwerlig; sie bilden die Grundlage der Beweisfuhrung. Dennoch wird der.Sachbeweist"
vor Gericht als "objektiv" und "sicher" gewertet. Daher sollte der Personalbeweis möglichst

I Orr"h Sachbeweise abgesichert wercjen. Ar1 und Umfang der Beweissicherung werden im

Einzelfall bestimmt.

l Der PetspnalDeweis ist die Beweisführung mit relevanten Aus-

. sagen von Menschen.

\ ?--.-.-

Der Sachbeweiq ist die Beweisführung auf die materiellen Verände-

rungen,.die mit einem kriminalistisch relevanten Ereignis in Verbin-

dung stehen (Spurensuche, -sicherung und -auswertung).

qem. PDV 100: "... alle von oder auf Veranlassung der Polizei her-

gestellten Lichtbilder. Film- und Tonaufnahmen."

"l 
Zur Beweissicherung (Personal- und Sachbeweis) gehört u. a.:

l-J > des Täterumfeldes (Mittäter/Tatzeugen) ,

i-t > verursachten Schäden bzw. Verletzungen.
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während der Doku-Trupp sich eigenständig im Rahmen seines zu erfüllenden Auftrage
bewegen kann und zentral unter einheitliche Führung gestellt ist, sind die Besi-Trupps
d. R. den jeweiligen Einsatzabschnitten dezentral zlrgeordnet.

Die Besi-Trupps gewährleisten vor Ort eine lückenlose Beweissicherung bei einen
Zugrift der Einheiten.

Die Besi-Trupps werden erst im Zusammenhang mit der Begehung von straftaten oder
ordnungswidr:igkeiten hinsichilich der Bilddatenerhebung tätig"

Struktur:

d 1 Truppführer

d 1 Videograf

d 1 Fahrer
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I 3"5 AelfEabenr der einzelnen Eir-rsatzheaynten irm tsesil-Tnupp
l

Die Aufgaben der einzelnen Beamten sind analog zu den Doku-Trupps zu sehen. Die Besi-
?-I Trupps fertigen allerdings keine Aufnahmen zur Dokumentationl I
)

I E Siehe: 2.5 Aufgaben der einzelnen Einsatzbeamten im Doku-Trupp (Seite 9)i 
' 

.j-

l
Besi-BFE:

I 
t

.l , Es werden hohe körperllche Anforderungen an den Truppführer und Videografen ,ge-

,r stellt, da oft in der Bewegung gearbeitet wirdl ' '
l'
J

tI mit aufgenommen zu werden (Videoaufzeichnung während der Festnahme)l
I

, ) Der Truppfuhrer hält ständigen Kontakt zu seinem Videografen und zum Zug- bzw. Zug-
I

i truppführer der BFE, um eine lückenlose Beweiskette gewährleisten zu könnenl

? (Dieses gilt auch entsprechend für die anderen Besi-Trupps in den jeweiiigen Zugen)!

l

,1

'i Anforderungen:J-
' Sicherer Umgang mit der Kamera = blinde Bedienung in Stress- und Bdastungssit+la- :t-J tionen!

J r Schnelligkeit und Kondition, um unter starker Belastung ruhige Aufnahmen zu fertigenll" . Die Körpergröße des Beamten sollte über 180 cm liegenl

I
J . Die verschiedenen taktischen Konzepte der BFE sollten den Beamten des Besi-

ffiffi
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,l Trupps bekannt sein!
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3.6 Abilaurfket'te de n idealen tseweiss icherua'lg

Zur Gewährleistung der Beweisführung ist es notwendig, einfach zu handhabende Verfahren

festzulegen, welche

d *r l-ückennosigkeit der Beweiskette,

die Ve rwechsl ungssiche rheit von Personen und Asservaten,

den Nachweis einzelner. Tatbeiträge

sicherstellen. .
ra

Fühft die Beweissicherung zu ni.cht hinnehmbaren Nachteilen für den Einsatzerfolg oder er-
a

kennbar zu erheblichen Gefahren, sind Zejt, Umfang und lVleJhoden lageabhängig anzupas-

senl 
' '

Bewei-ssicherungskette von der Vorbereitun gshandlu nq bis zur Festnahmq
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Vorb'ereitu n gshand I ungen
(2.8. Steinaufnahme)

Tätererkennuäg

(Mittäter, gewaltbereites Potential)

r'Tatmittel i'
(2. B "' Stein, Far,bbeutel, Eier etc.)

,T{hqn!tuns^(z.B.Sternwurf)

Festhähme

-'Anschließend Ubergabe an den Bearbeitungstrupp -
(Misshandlungen oder ialsche Anschuldigungen des Täters

sind d u rch d ie, Videoaufz6ichn ün ge n r6ko nstru ierba r)

Verursachte Schäden oder Vertetzungen werden dokumentiert!
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